
Entwurf auf Grundlage des Husumer hati- sowie des VCD-Mustervertrages, d.k. 14.09.12  

Vertrag über private PKW-Mitbenutzung  
Des …(Autotyp) …, mit dem Kennzeichen: ….. 

zwischen  ……………(im folgenden HalterIn genannt) 

 

und ___________________________________(im folgenden NutzerIn genannt) 

 

1. Der/die HalterIn ist für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs, die Entrichtung der Beiträge für die 
Haftpflichtversicherung sowie die Bezahlung der KFZ-Steuern verantwortlich. Der Standort des 

Fahrzeugs ist bei dem/der HalterIn.  
 

2. Der/die NutzerIn führt ein Protokoll für die von ihm/ihr durchgeführten Fahrten. Auf diesem Protokoll 

werden Datum, Uhrzeit und Kilometerstand bei Fahrzeugübernahme und -rückgabe sowie der Name 
des/der NutzerIn vermerkt. Aufgrund dieses Protokolls wird die Nutzungsgebühr (s. u.) berechnet. 

 

3. Der/die NutzerIn haftet dem/der HalterIn für die im Zusammenhang mit der Nutzung entstandenen 
Schäden, soweit für diese nicht Dritte (inkl. Versicherungen) aufkommen, sowie ggf. für die Rückstufung 

beim Schadenfreiheitsrabatt in den u. g. KFZ-Versicherungen. Die Fahrzeugschäden werden in einer 
DEVK-Vertragswerkstatt behoben. Kleinreparaturen im Wert von bis 50 Euro, die zur weiteren 

Nutzung erforderlich sind, können durch den/die NutzerIn ohne Rücksprache mit dem/der HalterIn 

durchgeführt bzw. veranlaßt werden. 
 

4. Das Abtreten der Fahrtätigkeit an Andere ist außer in dringenden Fällen nur mit dem Einverständnis 

des/der HalterIn erlaubt. Auch mit Einverständnis der HalterIn wird der/die weitergebende NutzerIn so 
behandelt, als ob er/sie selbst das Fahrzeug fahren würde. Er/sie haftet für die von dem/der Dritten 

verursachten Schäden sowie ggf. für die Rückstufung beim Schadenfreiheitsrabatt in der KFZ-

Haftpflichtversicherung.  
 

5. [Das Fahrzeug darf nur mit Diesel gefahren werden. Versehentlich getanktes Benzin ist vor dem Starten 

des Motors fachgerecht zu entfernen.] Falls bei Ende der Nutzung der Tank weniger als ¼ gefüllt ist, hat 
der/die NutzerIn das Fahrzeug aufzutanken.  

 

6. Von dem/der NutzerIn zu verantwortende außergewöhnliche Verschmutzung des Fahrzeugs sind von 

dem/der NutzerIn vor der Rückgabe zu beseitigen.  
 

5. Der/die NutzerIn zahlt dem/der HalterIn für jeden gefahrenen Kilometer 0,xy € [Orientierungsgröße: 
ADAC-Fahrtkostentabelle für genutzten PKW, nur variable Kosten; max. 0,30 €] auf der Grundlage des 

Fahrtprotokolls als anteilige Betriebskostenpauschale. Bankverbindung HalterIn: ………………….. 

 

6. Versicherungsstatus des Autos:  
[je nach aktuellem Status ausfüllen: [z.B. Haftpflicht- (inkl. Teilkasko xy € SB), Vollkasko- (inkl. xy € SB), 

Fahrerunfallversicherung sowie Autoschutzbrief. Der/die FahrerIn muss mindestens 23 Jahre alt mit 
gültiger Fahrerlaubnis sein.]  

 

Wir erkennen die Bedingungen an. 

Heikendorf, d.  

 

HalterIn:     NutzerIn: ______________________________________  

 (Vorname & Name, Unterschrift)   (Vorname & Name,  Unterschrift) 


